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Seit Juli 2019 liegt – zu Konsultationszwecken – das von der Praxis lang erwartete Modul C des Emittentenleitfadens vor, in dem die BaFin ihre
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immens populäre Methode, mit der Unternehmen eigene Aktien auf besonders schnelle und effektive Art und Weise außerbörslich zurückkaufen
können. Das in der deutschen Literatur bisher nur am Rande behandelte Phänomen soll einer Untersuchung aus dem Blickwinkel des Marktmiss-
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Dieser Kommentar besticht durch eine tiefgehende
Kommentierung des KAGB einschließlich aller relevanten
Begleitrechtsakte und Berücksichtigung der AIFM-VO.
Dabei ist das Werk auf den höchstmöglichen Praxiswert
ausgerichtet und liefert meinungsbildende Lösungen.

Alle Anlagen fest im Griff.

Probe lesen und bestellen unter otto-schmidt.de/awz
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Der Lutter ist der große Standardkommentar zum Umwand-
lungsgesetz. Mit richtungsweisenden Kommentierungen auf
höchstem Niveau – dabei stets praxisorientiert und mit
wissenschaftlichem Tiefgang. Mit Umwandlungssteuerrecht
und Spruchverfahrensgesetz.

Unser Goldstandard.
Nur im Original.

Bestellen Sie jetzt unter otto-schmidt.de/lug6
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